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verstärkt digital
§ 8 (3): „Die Ausbildung findet in einer 
Ausbildungsschule oder digital sta; 
(Ausbildungstag). Der Anteil der 
digitalen Ausbildungstage beträgt
mindestens 20 und höchstens 40 
Prozent je Fach, Fachrichtung und 
Pädagogik (...).“*

3 bis 6 von 15 AV

* bislang (DV BL § 4): „Im Rahmen der Ausbildung 
finden mindestens eine und maximal 20% der      
Ausbildungsveranstaltungen unter Einsatz eines 
Online-Seminars staH.“
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Einordnung der Leistung
§ 9 (1): „Am Ende der jeweiligen Ausbildungsberatung 
erhält die LehrkraP im Vorbereitungsdienst auf Wunsch 
eine mündliche Rückmeldung von der Studienleiterin 
oder dem Studienleiter. Die Rückmeldung orienXert sich 
an den Bewertungskriterien für die Staatsprüfung.“ 

SchriMliche Nachbereitung
§ 10: „(...) eine Reflexion über die Umsetzung (der) 
Ziele (...). (...) Der Bericht (...) ist der Studienleiterin 
oder dem Studienleiter vor der nächsten
Ausbildungsberatung zur Verfügung zu stellen.“ 
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En8ristung der Daz-Maßnahme
§ 11 (8): „LehrkräPen im Vorbereitungsdienst 
(...)* kann der IQSH-ZerXfikatskurs (...) 
„Deutsch als Zweitsprache“ als Ersatz für die 
Hausarbeit anerkannt werden.“ 

„mit Ausnahme der (...) Lehrkrä4e im Vorbereitungsdienst
des Lehramtes an Grundschulen, die die Hausarbeit (...)
durch einen IQSH-ZerCfikatskurs MathemaCk oder Deutsch
ersetzen, und (...) Lehrkrä4e im Vorbereitungsdienst des
Lehramtes für Sonderpädagogik“

*

Einheitlicher Kurs-Abschluss
§ 11 (9): „Inhaltlicher Anspruch, 
Arbeitsumfang und Schwierigkeitsgrad (...) 
ZerXfikatskurse müssen jeweils mit der 
Hausarbeit vergleichbar sein. Der Kurs wird 
mit einer benoteten Klausur abgeschlossen.“ 
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Erweiterung bei Verlängerung
§ 12 (1): „Die Beurteilung muss die gesamte 
Dauer des Vorbereitungsdienstes umfassen 
einschließlich einer etwaigen Verlängerung.“ 

Beurteilungsbeiträge 
§ 12 (1): „Bei Ausbildung an kooperierenden 
Schulen ist ein Beurteilungsbeitrag der 
Schulleiterin oder des Schulleiters der 
KooperaXonsschule und bei einem Wechsel 
der Ausbildungsschule ein Beurteilungs-
beitrag der Schulleiterin oder des Schulleiters 
der ersten Ausbildungsschule einzuholen.“ 
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Begrenzung und Ausnahme
§ 1 (2): „(2) Die Einstellung in den Vorbereitungsdienst     
ist ausgeschlossen, wenn bereits ein lehramtsbezogener 
Vorbereitungsdienst von mehr als neun Monaten ohne 
erfolgreichen Abschluss abgeleistet wurde. In Härtefällen*
kann die (...) oberste Landesbehörde Ausnahmen (...) 
zulassen.“ 

„Ein Härtefall liegt vor, wenn die Bewerberin oder der Bewerber nachweist, dass die 
Beendigung des ersten Vorbereitungsdienstes auf Antrag erfolgte und eine Fortsetzung 
des ersten Vorbereitungsdienstes aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung oder 
anderen schwerwiegenden persönlichen Gründen unzumutbar war. Ein Härtefall liegt 
auch vor, wenn die Bewerberin oder der Bewerber aus dem ersten Vorbereitungsdienst 
aufgrund einer amtsärztlich festgestellten Dienstunfähigkeit entlassen wurde und bei der 
erneuten Bewerbung durch eine amtsärztliche Bescheinigung nachweist, dass die 
DiensFähigkeit wiederhergestellt ist.“

*
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Erweiterung
Teilzeit kann auch bei Schwerbehinderung 

beantragt werden. (s. § 3 (1))  
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Möglichkeit zur Separierung
§ 8 (4): „Ausbildungsinhalte zum Schul-
und Dienstrecht in (können) gesonderten 
digitalen Ausbildungsveranstaltungen 
vermi;elt werden.“ 
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Neues Format
§ 10: „Die LehrkräPe im Vorbereitungsdienst führen ein digitales Porfolio (E-Porfolio) 
zur DokumentaXon der Ausbildung.“ 

Neue Inhalt 
§ 10: „Das E-Porfolio beinhaltet 
1. eine Auflistung der wahrgenommenen Ausbildungsveranstaltungen (...), 
2. einen Bericht zu jeder Ausbildungsberatung, der beinhaltet 

a) den Unterrichtsentwurf, 
b) die aus der Ausbildungsberatung abgeleiteten Ziele und 
c) eine Reflexion über die Umsetzung dieser Ziele, sowie 

3. fünf Thesen, die die LehrkraP im Vorbereitungsdienst aus der Reflexion ihrer 
Ausbildungserfahrungen ableitet; zu jedem Fach, jeder Fachrichtung sowie zu 
Pädagogik (...) ist mindestens eine These zu verfassen; dieser Teil des E-
Porfolios hat etwa 5 Seiten zu umfassen. 
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Änderungen

Prüfungsteile

S@mmrecht

Notenfindung

bislang neu 
ab Frühjahr Sommer 2025

1. Stunde in Fach 1
2. Stunde in Fach 2
3. PFDS-Aufgabe
4. Porfolio-Gespräch mit 

Schul- und Dienstrecht

1. Stunde in Fach 1
2. Stunde in Fach 2
3. Thesengespräch

§17 (3): „Zum Abschluss der Prüfung
findet ein Prüfungsgespräch im 
Umfang von 60 Minuten zwischen der 
Prüfungskommission und der 
LehrkraP im Vorbereitungsdienst 
staR, in dem Thesen aus dem E-
PorWolio vor dem Hintergrund der 
pädagogischen Arbeit reflekZert 
werden. Anschließend benotet die 
Prüfungskommission diesen 
Prüfungsteil. 



Thesenerstellung

 Die Thesen sind zugespitzte Behauptungen, die 
belegt werden müssen.

 Die LiV leiten ihre Thesen aus ihren 
Ausbildungserfahrungen ab und begründen sie mit 
Argumenten aus Theorie und Praxis. 

 Die Thesen brauchen nicht originell zu sein, 
müssen aber zu eigenen Erfahrungen und 
Erkenntnissen passen.

 Die Thesen können individualisiert sein, müssen 
aber fachlich-professionellen Ansprüchen genügen.

 In den Ausbildungsveranstaltungen des IQSH und 
in den LiV-Runden an der Schule wird die 
Thesenbildung exemplarisch besprochen und 
geübt.
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Beispiele

These 1 (Latein):
Lateinunterricht ist vor allem 
Deutschunterricht.

These 2 (Ev. Religion)
Mein Religionsunterricht ist 
dezidiert auf kogniZve 
AkZvierung ausgerichtet.  

These 3 (Pädagogik)
Keine Stunde ohne 
Differenzierung.

These 4 (Medien)
Der Einsatz digitaler Medien 
muss auch dann erfolgen, wenn 
es keinen ausdrücklichen 
Mehrwert gibt.

These 5 (Schule)
Die ZukunP liegt in individuellen 
Stundenplänen. 



*

Thesengespräch

 Die Prüferinnen und Prüfer bereiten sich auf das Prüfungsgespräch vor, indem sie 
Fragen und Impulse vorbereiten.

 Auch wenn das Schul- und Dienstrecht nicht mehr fester Bestandteil dieses 
Prüfungsteils ist, kann es ggf. einbezogen werden. 

 Die Prüfungskommission wählt am Prüfungsmorgen mindestens drei Thesen aus 
und legt fest, wer jeweils federführend das Gespräch leitet. 

 Die LiV erfährt zu Beginn des Prüfungsteils, welche Thesen ausgewählt wurden. 

 Die LiV stellt zu Beginn eines jeden Gesprächsabschni;s die These und die 
Ausführungen vor – ganz kurz. 

 Die Vorbereitung gibt der LiV Sicherheit, das Gespräch ist aber offen und kann auch 
über den angesprochenen Bereich hinausführen (ergänzend, kontrasXv etc.). 

 Die Prüfungskommission bewertet die Leistung nach festgelegten Kriterien.* 
Bewertet wird die im Gespräch gezeigte Leistung. 

* Die bisherigen Bewertungskriterien für das PorWolio-Gespräch müssen noch angepasst werden.
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1. Schulleitung
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Änderungen

Prüfungsteile

S@mmrecht

Notenfindung

bislang neu 
ab Frühjahr Sommer 2025

1. Schulleitung
2. Studienleitungen
3. Externer Vorsitz

1. Schulleitung
2. Studienleitungen
3. Externer Vorsitz

opXonal opXonal

aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts

§ 16 (1 Nr. 4): „(Der externe 
Vorsitz) übernimmt für die 
einzelnen Prüfungsteile das 
SXmmrecht jeweils eines der 
Mitglieder nach Nummer 2.“ 



Änderungen

Prüfungsteile

S@mmrecht

Notenfindung

bislang neu 
ab Frühjahr Sommer 2025

§ 16 (4): „Die Prüfungskommission 
entscheidet mit einfacher Mehrheit. 
Ergibt sich keine Mehrheit für eine 
Note, setzt die oder der Vorsitzende 
unter BerücksichXgung der Voten 
die Note fest.“

aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts

§ 16 (4): „Die Note für die 
Prüfungsteile (...) ist aus den 
Voten aller Mitglieder der 
Prüfungskommission in gleicher 
Gewichtung zu berechnen und 
(...) auf eine volle Note zu 
runden.“ 



Änderungen

Prüfungstag
 Thesengespräch
 SDmmverteilung 

bei externem 
Vorsitz

 Note als Durch-
schniM der Voten

ZK
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PF SRE-PorNolio mit Bericht über Arbeit an 
Beratungszielen und mit 5 Thesen 

Schulrecht in separierten Online-
Veranstaltungen möglich

Teilzeit auch bei 
Schwerbehinderung möglich

Rückkehr nach 9 Monaten 
Vorbereitungsdienst auf 
Härtefälle beschränkt 

Dienstliche Beurteilung auch für 
Wiederholungshalbjahr. 

DaZ-ZerDfikatskurs fester 
Bestandteil der Verordnung und 

Klausur als einheitliche Prüfform

Ausbildungsberatungen    
mit Rückmeldung anhand 
von Prüfungskriterien und 

mit Nachbereitung

Ausbildungsveranstaltungen
verstärkt digital



Der Vorbereitungsdienst in Schleswig-Holstein 

Ausbildung – Prüfung
APVO Lehrkräfte 2020

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

www.iqsh.de

Ausgabe
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Hinweise für Prüfungsvorsitzende 

APVO 2020 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

auf den folgenden Seiten haben wir wichtige Informationen zur Staatsprüfung zusammen-

gestellt; sie wurden ebenfalls in der Broschüre „Der Vorbereitungsdienst in Schleswig-Hol-

stein. Ausbildung – Prüfung, APVO Lehrkräfte 2020“ veröffentlicht. Die folgende Zusam-

menstellung fokussiert auf den Prüfungstag.  

Wir hoffen, dass Ihnen die Zusammenstellung hilft, und wünschen Ihnen einen guten Ver-

lauf der Prüfung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

OStD, Schulartbeauftragter Gymnasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die neuen Regelungen 
zum Seiteneins3eg
Anhörungsfassung der LVO-Bildung



Die wich4gste Änderung

Prüfungstag

Ergänzung im Bereich des 
Nichtbestehens
II 4.2: „Sofern eine der 
Unterrichtsstunden mit 
„ungenügend“ oder beide 
Unterrichtsstunden mit 
„mangelhaP“ benotet werden, 
enfallen weitere Prüfungsteile. 
Die Prüfung (...) ist damit 
insgesamt nicht bestanden.“


